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ANKÜNDIGUNG VON KARTIERUNGSARBEITEN  
 FÜR DIE PLANUNG DER KONVERTERSTATION  
HEIDE/WEST  
 
Ortsübliche Bekanntmachung im Bereich der Gemeinde Lieth (Kreis Dithmarschen) 
Projekt Korridor B 
 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
Amprion hat als zuständiger Übertragungsnetzbetreiber den gesetzli-
chen Auftrag, das Übertragungsnetz im Zuge der Energiewende 
um- und auszubauen.  
 
Damit Deutschland seine Klimaziele erreicht, werden in den kommen-
den Jahrzehnten weitere Offshore-Windparks in Norddeutschland ent-
stehen. Der dort erzeugte Strom muss in großen Mengen dorthin ge-
langen, wo er benötigt wird: in die Verbrauchszentren im Westen 
Deutschlands. Dazu dient Korridor B. Die neue Stromverbindung leis-
tet einen zentralen Beitrag, um Deutschlands größten Ballungsraum, 
das Ruhrgebiet, klimafreundlich mit Strom zu versorgen. Korridor B 
ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen für die Energie-
wende. Sie besteht aus den Leitungsbauvorhaben Nr. 48 
(Heide/West – Polsum) und Nr. 49 (Wilhelmshaven – Hamm) des 
Bundesbedarfsplangesetzes (BBPlG). Die neue Stromverbindung ver-
läuft durch die Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bre-
men und Nordrhein-Westfalen.  
 
Für die Erstellung der Unterlagen im bevorstehenden BImSchG-Ge-
nehmigungs-Verfahren für die Konverterstation Heide/West sind Be-
standserfassungen der Tier- und Pflanzenarten erforderlich. Die Kar-
tierungen dienen dazu, Aufschluss über relevante artenschutzrechtli-
che Aspekte zu erhalten. Da sich die Kartierungsarbeiten am jahres-
zeitlichen Verlauf der Flora und Fauna orientieren und darüber hinaus 
der Witterung unterliegen, sind die aufgeführten Arbeiten in der Ab-
folge variabel.  
 
Folgende Kartierungsarbeiten, die jedoch nicht auf allen Grundstü-
cken erfolgen müssen, werden von der Amprion GmbH bzw. ihren Be-
auftragten durchgeführt: 
 
Probeflächenermittlung/Biotoptypkartierung: Die potenzielle Eig-
nung der Flächen als Lebensraum (sog. „Habitateignung“) und Bio-
toptypkartierung wird durch Begehungen und flächendeckende Inau-
genscheinnahme festgestellt. 
 
Brut- und Rastvogelkartierung: Es werden mehrere Tag- und ggf. 
auch Nachtbegehungen auf ausgewählten Probeflächen durchgeführt. 
 
Horst- und Höhlenbaumkartierung: Die Sichtkontrolle und Besatz-
überprüfung der Horste an einzelnen Bäumen erfolgt durch Begehun-
gen in der laubfreien Zeit in den Wintermonaten und ggf. ergänzend 
im Sommer. 
 
Fledermauskartierungen: Auf ausgewählten Flächen werden durch 
Nachtbegehungen in den Sommermonaten Fledermäuse erfasst. 

 
Kartierungen von Amphibien, Haselmäusen, Reptilien, Schmet-
terlingen, Libellen, Käfern: Tagsüber und teilweise nachts werden 
auf relevanten Flächen die verschiedenen Arten erfasst. 
 
Die angekündigten Vorarbeiten dienen zur Erhebung essenzieller Da-
ten, die für die weitere Planung des Vorhabens erforderlich sind. 
 
Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden den von den Unter-
suchungen betroffenen Eigentümer*innen und Nutzungsberechtigten 
die Vorarbeiten nach § 44 Abs. 2 EnWG bekanntgemacht. 
 
Die Vorarbeiten erstrecken sich über einen Gesamtzeitraum von 
 

MAI 2023 BIS JUNI 2024  
 

Die Grundstücke und landwirtschaftlichen Wege werden nur tage-
weise und kurzzeitig betreten. In der Regel sind die Mitarbeiter*innen 
zu Fuß unterwegs. Die Arbeiten vor Ort dauern wenige Minuten bis 
mehrere Stunden. Um die Flächen mit dem Fahrzeug zu erreichen, 
werden öffentliche, private und landwirtschaftliche Wege genutzt. Ge-
gebenenfalls werden Flurstücke, je nach Witterung und Aufwand, 
mehrmals an verschiedenen Tagen innerhalb des angegebenen Zeit-
raums betreten.  
 
Ggf. werden bei der Erfassung einzelner Arten(-gruppen) Hilfsmittel 
eingesetzt (z. B. Ausbringen von Reusen für den Nachweis von Am-
phibien, von Reptilienmatten als Ruhestätte für Reptilien, von Hasel-
maustubes), die auch für eine begrenzte Zeit innerhalb der Flächen 
belassen werden. 
 
Mit den Arbeiten haben wir die Firma GFN Gesellschaft für Frei-
landökologie und Naturschutzplanung mbH beauftragt. 
 
Eine Inanspruchnahme der Flurstücke erfolgt nur im Rahmen der 
oben beschriebenen Vorarbeiten und auf Grundlage des § 44 EnWG. 
Gemäß Absatz 1 müssen Eigentümer*innen und sonstige Nutzungs-
berechtigte diese Arbeiten dulden, da sie zur Vorbereitung der Pla-
nung dienen. 
 
Im Zuge der Arbeiten werden im Regelfall keine Schäden verursacht. 
Sollte es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, können diese 
beim u.g. Kontakt angezeigt werden. Wir werden diese sodann ent-
sprechend der gesetzlichen Vorgaben in § 44 Abs. 3 EnWG entschä-
digen.  
 
Bei allen Vorarbeiten im Bereich der zukünftigen Trasse setzen wir 
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höchste Standards für den Schutz von Mensch und Umwelt. Die Be-
lange von Umwelt, Natur und Landschaft nehmen wir dabei sehr ernst 
und halten uns streng an die gesetzlichen Vorgaben. Wir versuchen 
zudem die temporäre Störung der Wohn- und Erholungsfunktionen 
während der Erkundungsphase durch vorausschauende Planung, Ab-
sprachen mit Behörden und Betroffenen sowie den Einsatz schonen-
der Technologien so gering wie möglich zu halten. 
 
Wir bedanken uns vorab bei allen betroffenen Eigentümer*ìnnen und 
sonstigen Nutzungsberechtigten für Ihr Verständnis. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
 
Florian Zettel 
Projektsprecher Korridor B, Abschnitt Nord: Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen (Elbe-Weser) 
TELEFON: +49 173 5230439 
E-MAIL: florian.zettel@amprion.net 
 
 
LISTE DER FLURSTÜCKE IM BEREICH 
DER GEMEINDE LIETH / KREIS DITHMAR-
SCHEN 
 
Gemarkung: Lieth 
 
Flur 3    
Flurstücke: 57; 58/2; 58/3; 63; 113/58; 134; 136; 139; 141; 142; 146; 

147; 148; 149 
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